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Einleitung 

Am 13. Dezember 2006 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-

Konvention zum Schutz und zur Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderung 

verabschiedet. Gemeinsam mit mehr als 80 weiteren Mitgliedstaaten hat die Bundes-

republik Deutschland am 30. März 2007 die UN-Konvention und das zugehörige Fakul-

tativprotokoll unterzeichnet und am 21. Dezember 2008 ratifiziert. Es ist eine gemein-

same Aufgabe von Bund, Ländern, Kommunen sowie privaten Organisationen und 

Personen, die Behindertenrechtskonvention mit Leben zu füllen. Die staatlichen Orga-

ne sind gefordert, diese Konvention in ihrem Zuständigkeitsbereich umzusetzen. 

 

Die saarländische Landesregierung wurde im Mai 2010 vom Landtag des Saarlands 

beauftragt, die UN-Behindertenrechtskonvention im Saarland umzusetzen und hat da-

zu unter Einbeziehung betroffener Menschen mit und ohne Behinderung den vorlie-

genden Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erstellt.1 In 

Verbindung mit diesem Prozess wurde mit dem Bericht ĂMenschen mit Behinderungen 

im Saarlandñ die Landesbehindertenplanung fortgeschrieben. Mit dieser Verkn¿pfung 

wird erreicht, dass einerseits das Anliegen der Konvention in die langfristige Planung 

und Umsetzung der Behindertenpolitik des Landes integriert wird und andererseits die 

Umsetzung der UN-Konvention auf eine empirische Grundlage aufgebaut wird. 

 

Das Grundanliegen der UN-Behindertenrechtskonvention 

Die UN-Konvention baut auf der Menschenrechtskonvention auf. Sie zielt darauf ab, 

den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 

durch alle Menschen mit Behinderungen umzusetzen. Dazu gehört, die Würde der 

Menschen mit Behinderungen anzuerkennen einschließlich der Anerkennung ihrer 

Vielfalt und ihres Beitrags zur Gesellschaft. Damit knüpft sie an das Verständnis der 

Weltgesundheitsorganisation WHO an, wonach Behinderung nicht eine Eigenschaft 

einer Person oder ein Ăabsonderndesñ Merkmal ist, sondern sich aus dem wechselsei-

tigen Verhältnis eines Individuums mit seinen Einschränkungen und der Gesellschaft 

mit ihren fördernden oder hindernden Bedingungen ergibt. Zu diesem Grundverständ-

nis gehört auch, die Eigenständigkeit der Menschen mit Behinderungen einschließlich 

ihres Wunsch- und Wahlrechts bei der Gestaltung von Unterstützungsleistungen anzu-

erkennen. Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention ist eine ĂInklusionñ von Menschen 

mit Behinderungen in das allgemeine gesellschaftliche Leben im Sinne einer Ăselbst-

verstªndlichen Zugehºrigkeitñ. Die Gesellschaft soll barrierefrei und für jede Person 

zugänglich gestaltet werden. Dinge, Leistungen und Informationen sollen so gestaltet 

werden, dass sie für alle gleichermaßen nutzbar sind (Ăuniverselles Designñ). Ausführli-

cher wird die UN-Behindertenrechtskonvention in Abschnitt I.2 dargestellt. 

                                                
1
  Unterstützt wurde dieser Prozess durch das Otto-Blume-Institut für Sozialforschung und 

Gesellschaftspolitik e.V. (ISG Köln) in Kooperation mit transfer ï Unternehmen für soziale 
Innovation (Wittlich). 



 Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Saarland  

 4 

Handlungsfelder der Politik für Menschen mit Behinderungen 

Der Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Saarland ist 

nach 10 Handlungsfeldern gegliedert, die die zentralen Lebensbereiche der Menschen 

mit Behinderungen ansprechen:  

(1) Prävention, Betreuung und Förderung im Vorschulalter 

(2) Bildung 

(3) Arbeit, Beschäftigung und Tagesstrukturierung 

(4) Wohnen  

(5) Alter und Pflege 

(6) Gesundheit 

(7) Barrierefreiheit, Mobilität und Verkehr 

(8) Gesellschaftliche Partizipation 

(9) Information und Beratung 

(10) Gleiche Rechte und Schutz der Persönlichkeit 

 

Im vorliegenden Aktionsplan wird jedes Handlungsfeld so bearbeitet, dass  

(a) die Aussage der UN-Behindertenrechtskonvention zusammengefasst,  

(b) die empirischen Ergebnisse des 5. Landesplans ĂMenschen mit Behinderungen 

im Saarlandñ zum jeweiligen Themenbereich in einem Kurz¿berblick vorgestellt 

und  

(c) daran konkrete Maßnahmenempfehlungen angeschlossen werden.  

 

Diese Empfehlungen wurden in einem partizipativen Prozess entwickelt, an dem sich 

verschiedene Akteure2 beteiligt haben: 

¶ der saarländische Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen  

¶ der Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

¶ eine interministerielle Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Ressorts der Landesregie-

rung 

¶ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Impulskongresses zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention am 3. Februar 2011 in Eppelborn 

¶ Werkstatträte, Mitwirkungsgremien in Wohnheimen und Menschen, die ambulant 

unterst¿tzt werden, im Rahmen der Arbeitskreise zu den Themen ĂWohnenñ und 

ĂArbeitñ 

¶ mehrere Expertinnen und Experten im Rahmen von Interviews 

                                                
2
  Gemeint sind Akteure und Akteurinnen. Im vorliegenden Text wird auf eine durchgängige 

Nennung von männlicher und weiblicher Form verzichtet, um die Lesbarkeit zu erleich-
tern.  
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¶ interessierte Bürgerinnen und Bürger, die ihre Vorschläge über die E-Mail-Adresse 

aktionsplan@arbeit.saarland.de mitgeteilt haben. 

¶ sowie der Beirat zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, der die Er-

stellung des 5. Landesplans und des Aktionsplans von Beginn an begleitet hat. 

 

Der Aktionsplan greift auf die Beschreibungen und Analysen des 5. Landesplans 

ĂMenschen mit Behinderungen im Saarlandñ zur¿ck, in welchem Maße bereits ein in-

klusiver Sozialraum für Menschen mit Behinderungen umgesetzt wurde und in wel-

chem Maße noch gesonderte Unterstützungsformen in Anspruch genommen werden.3 

Während der 5. Landesplan den Schwerpunkt auf Beschreibung und Analyse setzt, ist 

der Aktionsplan stärker handlungsorientiert. Dabei soll dem Wunsch- und Wahlrecht 

der Menschen mit Behinderungen, entsprechend der in Artikel 3 der UN-Behinderten-

rechtskonvention betonten Entscheidungsfreiheit, Geltung verschafft werden. 

 

Eine weitere Grundlage bilden die ĂEmpfehlungen zur Umsetzung der UN-Konvention 

¿ber die Rechte von Menschen mit Behinderungenñ, die der Landesbeauftragte ge-

meinsam mit dem Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen im 

August 2011 herausgegeben hat.4  

 

Der Aktionsplan zeigt konkrete Maßnahmen und Ansatzpunkte auf, wie das Anliegen 

der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden kann. Dabei sind allerdings 

die finanziellen Möglichkeiten des Landes ebenso wie der Städte, Landkreise und Ge-

meinden zu berücksichtigen. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie ist bestrebt, die notwendigen Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Darüber hin-

aus sollten alle Beteiligten darum bemüht sein, auch mit den vorhandenen Mitteln Ver-

besserungen zu erzielen, indem bestehende Unterstützungsangebote besser vernetzt 

und Synergien genutzt werden. 

 

 

                                                
3
  Zur Realisierung eines Ăinklusiven Sozialraumsñ hat der Deutsche Verein f¿r ºffentliche 

und private F¿rsorge im Dezember 2011 hilfreiche ĂEckpunkteñ vorgelegt, zugªnglich un-
ter http://www.deutscher-verein.de/05-empfehlungen. 

4
  http://www.saarland.de/73536.htm 

mailto:aktionsplan@arbeit.saarland.de
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I. Statistische Grunddaten und Inhalt der UN-Behindertenrechts-

konvention 

1. Statistische Grunddaten5 

Im Saarland lebten am Jahresende 2011 insgesamt 210.075 Personen mit einer Be-

hinderung (21% der Bevölkerung), davon waren 129.055 Personen bzw. rd. 13% der 

Bevölkerung schwerbehindert. Männer sind zu höheren Anteilen behindert als Frauen: 

24% der männlichen Bevölkerung und 18% der weiblichen Bevölkerung haben eine 

Behinderung. 

 

 

Quelle: Landesamt für Soziales 

 

Mehr als die Hälfte der schwerbehinderten Menschen sind im Seniorenalter. Ihr Anteil 

an der Bevölkerung ab 65 Jahren beträgt rd. 23%. Im mittleren Erwachsenenalter liegt 

der Bevölkerungsanteil der schwerbehinderten Menschen zwischen 3% der 25- bis 44-

Jährigen und 10% der 45- bis 65-Jährigen. 

 

Nur wenige Kinder und Jugendliche sind schwerbehindert, im Saarland haben 1.607 

Minderjährige bzw. rd. 1% aller Kinder und Jugendlichen einen Schwerbehinderten-

ausweis. Genaue Zahlen über alle Kinder mit Behinderungen liegen nicht vor. Rechnet 

man die Kinder mit einer leichteren Behinderung hinzu, dürfte deren Zahl deutlich hö-

her liegen. Einen Anhaltspunkt für diese Größenordnung gibt die Summe der Vorschul-

kinder, die Frühförderung oder Integrationshilfen erhalten (3.800 Kinder, siehe Ab-

                                                
5
  Bei der Erstellung des Aktionsplans wurden alle verfügbaren Daten auf dem aktuellsten 

Stand ausgewertet. Bei Zeitvergleichen wird der Zeitraum von 2000 bis 2011 in den Blick 
genommen, soweit diese Daten vorliegen. 

Menschen mit Behinderungen im Saarland
Jahresende 2011
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GdB ab 50
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schnitt II.1) und der Schulkinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (6.070 Kin-

der, siehe Abschnitt II.2). Die Summe beider Zahlen ergibt insgesamt 9.870 Kinder im 

Saarland, bei denen eine Behinderung eingetreten ist oder die Leistungen erhalten, um 

eine drohende Behinderung zu vermeiden. 

 

Von allen Menschen mit Behinderungen am Jahresende 2011 haben 37.742 Personen 

(18%) eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr 

(Merkzeichen G = Ăgehbehindertñ), 10.178 Personen (4,8%) eine ĂauÇergewºhnliche 

Gehbehinderungñ (Merkzeichen AG) und 10.530 Personen (5,0%) gelten als Ăhilflosñ 

(Merkzeichen H, überwiegend auch mit Merkzeichen G oder AG verbunden). Darüber 

hinaus sind im Saarland 1.445 blinde Personen (0,7%, Merkzeichen Bl = ĂBlindeñ) und 

561 gehºrlose Personen (0,3%, Merkzeichen Gl = ĂGehºrloseñ) registriert. 

 

Von den schwerbehinderten Personen weisen 91% eine körperliche oder Sinnes-

behinderung als schwerste Behinderung auf, 4% weisen Störungen der geistigen Ent-

wicklung auf (z. B. Lernbehinderung, geistige Behinderung) und 5% eine seelische 

Behinderung (endogene Psychosen, Neurosen, Persönlichkeitsstörungen). Diese Be-

hinderungsarten können sich auch überschneiden. 

 

Ein zunehmender Teil der Menschen mit Behinderungen wird durch Leistungen der 

Sozialhilfe unterstützt. Am Jahresende 2010 bezogen 8.415 Personen Leistungen der 

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, davon waren 61% Männer und 39% 

Frauen, was in etwa die Geschlechterrelation der Menschen mit Behinderungen wider-

spiegelt. 4.985 Personen bezogen Leistungen der Grundsicherung bei voller Erwerbs-

minderung im Alter von 18 bis 64 Jahren, davon waren 54% Männer und 46% Frauen. 

Leistungen der Eingliederungshilfe kºnnen auch als Teil eines Ătrªger¿bergreifenden 

Persºnlichen Budgetsñ (nach § 17 SGB IX) erbracht werden, womit die Selbstbestim-

mung der Leistungsberechtigten, ihre Entscheidungsfreiheit und eigenständige Gestal-

tung der Unterstützung gestärkt werden soll. Diese Leistungsform wird erst in geringem 

Maße in Anspruch genommen: Am Jahresende 2010 waren dies 183 Personen, bis 

zum Jahresende 2011 stieg deren Zahl auf 266 Personen an. Die vergleichsweise ge-

ringe Inanspruchnahme dieser Leistung kann daran liegen, dass für Menschen mit Be-

hinderungen noch keine entsprechende Angebotsvielfalt besteht, die eine eigenständi-

ge Wahl von Leistungen interessant macht, oder dass für manche Menschen mit Be-

hinderungen die eigenständige Zusammenstellung eines Leistungspakets eine Über-

forderung darstellt. In diesem Falle kann die Inanspruchnahme des Persönlichen Bud-

gets verbessert werden, indem es durch eine umfassende und interessensneutrale 

Beratung flankiert wird. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Sozialministeriums und 

der Wohlfahrtsverbände wurde eingerichtet um zu prüfen, wie die Inanspruchnahme 

des Persönlichen Budgets verbessert werden kann. 



 Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Saarland  

 8 

2. Die UN-Konvention zum Schutz und zur Förderung der Rechte von  

Menschen mit Behinderung 

Das zentrale Ziel der UN-Konvention ist es, Ăden vollen und gleichberechtigten Genuss 

aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu 

fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden 

W¿rde zu fºrdernñ (Artikel 1).  

 

Im weiteren Text der UN-Behindertenrechtskonvention werden die bestehenden Men-

schenrechte für die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen konkretisiert 

und umfassend gewürdigt. Dabei werden beispielsweise das Recht auf Leben, der 

Schutz der Unversehrtheit oder die Freiheit und Sicherheit der Person sowie die 

Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung festgeschrieben (Artikel 10 bis 18 der 

UN-BRK). Die Umsetzung dieser Grundrechte ist mit Maßnahmen der Bewusst-

seinsbildung und der Beseitigung von Zugangsbarrieren unmittelbar verbunden:  

¶ Die Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit soll gestärkt werden mit dem Ziel, die 

Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen mit Behinderungen zu erhöhen, sie posi-

tiv wahrzunehmen und ihnen respektvoll zu begegnen sowie ihre Fähigkeiten und 

Leistungsbeiträge für die Gesellschaft anzuerkennen (Artikel 8). 

¶ Die Beseitigung von Zugangsbarrieren wird angestrebt, sowohl von baulichen Bar-

rieren aller Art im öffentlichen Raum und in öffentlich zugänglichen Gebäuden als 

auch von Kommunikationsbarrieren (Artikel 9). 

 

Zweitens werden die Rechte der behinderten Personen und die von den Vertrags-

staaten zu treffenden Maßnahmen in relevanten Lebensbereichen detailliert beschrie-

ben. Hierzu gehören etwa 

¶ das Recht auf wunschgemäßes Wohnen und eine unabhängige Lebensführung: 

Menschen mit Behinderungen können ihren Aufenthaltsort frei wählen und sind 

nicht verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu leben (Artikel 19). 

¶ das Recht auf Partnerschaft und Familiengründung einschließlich der Unterstüt-

zung von Eltern mit Behinderungen und des Schutzes des Kindeswohls (Artikel 23). 

¶ das Recht auf Bildung ohne Diskriminierung verbunden mit der Gewährleistung 

eines inklusiven Bildungssystems auf allen Ebenen: Niemand darf aufgrund einer 

Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden, sondern 

jeder soll gleichberechtigt mit anderem Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen 

und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen ha-

ben. Zur Ermöglichung eines lebenslangen Lernens sind an dieser Stelle ausdrück-

lich auch Erwachsenenbildung und Weiterbildung einbezogen (Artikel 24). 

¶ das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen: Zur 

Verwirklichung dieses Rechts gehört neben Arbeitsplatzerwerb und -erhalt auch die 
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gleichberechtigte Teilhabe in allen Belangen des Arbeitslebens, wie z.B. Möglich-

keiten zu beruflichem Aufstieg, die Durchsetzung gleichen Entgelts für gleichwerti-

ge Arbeit oder die gleichberechtigte Ausübung von Arbeitnehmerrechten (Artikel 27). 

¶ das Recht auf Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben: Dies umfasst unge-

hinderte Teilnahme an politischen Wahlen, gleichberechtigte Mitgestaltung öffentli-

cher Angelegenheiten und Bildung von Organisationen zur Interessenvertretung 

(Artikel 29). 

¶ das Recht auf Teilhabe an Kultur, Freizeit und Sport im umfassenden Sinne ein-

schließlich der Verpflichtung, den Zugang hierzu barrierefrei zu gestalten (Artikel 30). 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention verfolgt drei übergreifende Ziele:  

(1) Die Würde der Menschen mit Behinderungen soll anerkannt werden. Dies im-

pliziert eine Anerkennung ihrer Vielfalt (diversity), ihres Beitrags zur Gesell-

schaft und ihres Rechts auf Selbstbestimmung und Eigenständigkeit (mit Unter-

stützung je nach Bedarf) statt Vertretung durch andere. 

(2) Die UN-Behindertenrechtskonvention ist auf eine Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen in das allgemeine gesellschaftliche Leben im Sinne einer 

Ăselbstverstªndlichen Zugehºrigkeitñ ausgerichtet. Sondersysteme sollen in al-

len Bereichen in Frage gestellt und einer Überprüfung unterzogen werden, ob 

und inwieweit sie durch Formen der Assistenz ersetzt werden können. 

(3) Dies erfordert ein Ăuniverselles Designñ der Gesellschaft, d.h. dass die Gesell-

schaft insgesamt barrierefrei und für jede Person zugänglich gestaltet wird; und 

dass Produkte, Gegenstände und Informationen so gestaltet werden, dass sie 

für alle gleichermaßen handhabbar sind.6 

 

Von hier ausgehend entfaltet die UN-Behindertenrechtskonvention ihre Forderung ei-

ner möglichst weitgehenden ĂNormalisierungñ des Lebens der Menschen mit Behinde-

rungen für einzelne Personengruppen, Lebensbereiche und Handlungsfelder. Die von 

der UN-Behindertenrechtskonvention geforderte Umgestaltung der Gesellschaft um-

fasst den Auftrag, in allen gesellschaftlichen Bereichen zu hinterfragen, welche Son-

derformen als Schutz und spezifische Unterstützung hilfreich und notwendig sind und 

welche (zumindest teilweise) durch inklusive Formen ersetzt werden können. In diesem 

Sinne enthält die UN-Konvention ein Orientierungspotenzial für konkrete Umgestal-

tungsprozesse der Unterstützung für Personen mit Behinderungen. Im vorliegenden 

ĂAktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Saarlandñ wer-

den diese Forderungen einzelnen Handlungsfeldern zugeordnet und mit den empiri-

schen Befunden abgeglichen, um daraus weiteren Handlungsbedarf abzuleiten.  

                                                
6
  Siehe dazu: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2009): Impulse für Wirt-

schaftswachstum und Beschäftigung durch Orientierung von Unternehmen und Wirt-
schaftspolitik am Konzept Design für Alle, Berlin. 


























































































































































